
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 23. April 2015
GZ. BMF-310205/0039-I/4/2015

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3930/J vom 27. Februar 2015 der 

Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes mitzuteilen: 

 

Zu 1.: 

Die Schätzung des Steueraufkommens aus der Schaumweinsteuer basiert auf 

Erfahrungswerten mit der alten Schaumweinsteuer (der Schaumweinsteuersatz wurde 2005 

auf null gesetzt) sowie geschätzten Absatzmengen bzw. – genauer – auf erwarteten 

Entnahmemengen aus den Steuerlagern. 

 

Zu 2:  

Die Anzahl der Produzenten ist für die Schätzung und die tatsächliche Höhe des 

Aufkommens aus der Schaumweinsteuer nicht von Bedeutung. Die Bundesregierung ging – 

basierend auf Angaben der Statistik Austria – von 114 (inländischen) Schaumweinerzeugern 

aus, die von einer Anhebung der Schaumweinsteuer durch Verwaltungskosten betroffen 

wären. Die Anzahl der ausländischen Schaumweinproduzenten, welche (potentiell) den 

österreichischen Markt beliefern, wurde naturgemäß nicht erhoben. 
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Zu 3.:  

Mit Stand 17. März 2015 liegen 645 aufrechte Bewilligungen im Bereich Schaumweinsteuer 

vor. 

 

Zu 4.: 

Derzeit sind bundesweit zwei Verfahren anhängig. 

 

Zu 5.: 

Das Abgabenvolumen beträgt hierbei gesamt 86.416,05 Euro. Mittelbar wird aber ein 

positiver Ausgang der Verfahren zu einem zusätzlichen Aufkommen in einstelliger 

Millionenhöhe führen. 

 

Zu 6. und 9.: 

Da es sich um konkrete Steuerpflichtige handelt, steht der Beantwortung dieser Fragen die 

abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht gemäß § 48a Bundesabgabenordnung entgegen. 

 

Zu 7. und 8.: 

Es ist nicht möglich die Dauer und die Kosten konkreter Verfahren vorab abzuschätzen. 

Daher können diese Fragen nicht beantwortet werden. 

 

Zu 10. bis 12.: 

Im Hinblick auf die derzeit anhängigen Verfahren wäre eine Beantwortung bzw. Festlegung 

verfrüht. Hinzu kommt, dass auf Grund des Inkrafttretens der Steueranhebung mit 

1. März 2014, erheblicher Auslagerungen von Schaumwein zum Nullsteuersatz vor diesem 

Datum und wegen laufender Verfahren die Einnahmen aus der Schaumweinsteuer für das 

Jahr 2014 nicht repräsentativ waren. 

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 

(elektronisch gefertigt) 
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